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Kindergartenordnung 
der Kindergärten 

Waldkindergarten „Die Pfifferlinge“ 
und Waldkindergarten „Die Fliegenpilze“ 
Träger: „Waldkindergarten Aurich e. V.“ 

 
 

 
Präambel 
 

Herzlich willkommen im Waldkindergarten Aurich e.V.!  

Im Waldkindergarten verbringen die Kinder den Großteil ihrer Zeit in der freien Natur. Deshalb ist auch die 

pädagogische Arbeit geprägt von der besonderen Nähe zur Natur, dem Fokus auf Selbstständigkeit und Ei-

geninitiative der Kinder sowie dem respektvollen Umgang mit den Mitmenschen und der Umwelt. So fördern 

wir nicht nur die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, sondern stärken auch ihr Bewusstsein für 

ökologische Zusammenhänge.  

Die vorliegende Kindergartenordnung wurde vom Vorstand beschlossen und dient als Rahmen für die Arbeit 

in unseren Waldkindergärten. Sie legt die organisatorischen Abläufe sowie die Verhaltensregeln für alle Be-

teiligten fest. Die pädagogischen Aufgaben und Zielen der Waldkindergärten „Die Fliegenpilze“ und „Die Pfif-

ferlinge“ werden in deren jeweiligen pädagogischen Konzeptionen erläutert. 

Wir sind überzeugt davon, dass der Waldkindergarten eine einzigartige und wertvolle Erfahrung für jedes 

Kind darstellt. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Ihnen und Ihrem Kind die Natur zu entdecken, Aben-

teuer zu erleben und eine unvergessliche Zeit im Waldkindergarten Aurich e.V. zu verbringen. 

 

Der Vorstand und das Team des Waldkindergarten Aurich e.V. 
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1. Der Kindergarten 
 
Der „Waldkindergarten Aurich e. V.“ unterhält als Träger 

den Waldkindergarten „Die Pfifferlinge“ sowie 
den Waldkindergarten „Die Fliegenpilze“ 

im Forstort Sandhorst/Wallinghausen. 
 
Die Anschrift der Geschäftsstelle lautet: 

Waldkindergarten Aurich e. V. 
Südeweg 42 
26607 Aurich 
Tel.: 04941 99 01 49 5 
Email : info@waldkindergarten-aurich.de 

 
Die Kindergärten werden vom Trägerverein „Waldkindergarten Aurich e. V.“ unterhalten.  Die Stadt Aurich, 
der Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen stellen dafür die erforderlichen Mittel zur Verfügung. 
 
Der von der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Waldkindergarten Aurich e.V.“ gewählte Vorstand 
verwaltet die Kindergärten und verantwortet  die Pflege des Kindergartengeländes.  
 
 
1.1 Pädagogisches Personal 
 
Die Waldkindergärten werden mindestens von je zwei ausgebildeten pädagogischen Fachkräften gem. § 11 
Abs. 1 Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NkiTaG), betreut. Es 
stehen weitere MitarbeiterInnen als Ergänzungs- oder Vertretungskräfte zur Verfügung. 
Die Kindergärten werden von je einer Person, die durch ihre Ausbildung und gemäß den staatlichen 
Vorschriften dazu befähigt ist, geleitet (Erzieher/in).  
 
 
1.2 Personaleinstellung 
 
Die Einstellung von pädagogischen Fachkräften ist durch die jeweils gültigen Kindergartenrichtlinien geregelt. 
Die Auswahl obliegt dem Vorstand des Trägervereins im Einvernehmen mit der Kindergartenleitung. 
 
 
1.3 Mitarbeit im Verein 
 
Die Waldkindergärten sind aus einer Elterninitiative entstanden, aus der der Verein „Waldkindergarten Aurich 
e. V.“ hervorgegangen ist. Nach wie vor werden die Kindergärten somit von den Eltern selbst verwaltet. 
Deshalb versteht es sich von selbst, dass der Verein auf die ehrenamtliche Mitarbeit der Eltern angewiesen 
ist. Sie sind somit verpflichtet Tätigkeiten aus den folgenden Bereichen zu übernehmen: 
 

- Mitarbeit im Vorstand  
- Instandhaltung und Pflege des Bauwagengeländes 
- Ggf. Neueinrichtungen 
- Mithilfe bei Aktionen auf Veranstaltungen wie Dorffeste, Kinderfeste, etc. 

 
Die enge und gute Zusammenarbeit zwischen Eltern bzw. Vereinsmitgliedern, Vorstand und Team hat einen 
sehr hohen Stellenwert.  
 
 

2. Aufnahme 
 
Jeder Waldkindergarten („Die Fliegenpilze“ und „Die Pfifferlinge“) bietet 15 Betreuungsplätze. Die Aufnahme 
neuer Kinder erfolgt zum Beginn des Kindergartenjahres. Sie findet nicht nach dem 1. Oktober und vor dem 
1. April statt. Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit der 
Kindergartenleitung. Es werden nur Kinder angenommen, die zu Beginn des Kindergartenjahres drei Jahre 
oder älter sind. 
Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 
 

mailto:info@waldkindergarten-aurich.de
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2.1 Anmeldung 
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Onlineportal der Stadt Aurich. 
Geschwisterkinder, die die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, werden bevorzugt behandelt. Dabei werden 
Kinder, deren Geschwister im Aufnahmejahr einen der Waldkindergärten besuchen, solchen Kindern 
vorgezogen, deren Geschwister bei der Aufnahme bereits entlassen sind. 
 
Die Eltern werden schriftlich über die Aufnahme ihres Kindes in den Waldkindergarten informiert und müssen 
die Aufnahmeunterlagen innerhalb der in den Unterlagen gesetzten Frist unterschrieben einreichen. Der 
Eingang der Anmeldeunterlagen gilt als verbindliche Zusage. Sollte die Wahrnehmung des 
Kindergartenplatzes nicht innerhalb der Frist erfolgen, steht es dem Verein frei den Platz anderweitig zu 
vergeben.  
 
Nach Zuteilung und Annahme des Kindergartenplatzes erfolgt automatisch die Mitgliedschaft im Trägerverein 
„Waldkindergarten Aurich e. V.“ (s. Satzung „Waldkindergarten Aurich e. V.“ § 4). 
 
 
2.2 Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen  
 
Jeder Mensch ist einzigartig. Durch die Inklusiuon von beeinträchtigten Kindern in die normalen Abläufe des 
Waldkindergartens wird das Verständnis und die Akzeptanz von Vielfalt und Unterschiedlichkeit in besonderem 
Maße gefördert und ist daher anzustreben. Jedoch muss vor Aufnahme geklärt werden, ob den besonderen 
Bedürfnissen des Kindes innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung Rechnung getragen werden 
kann. Dies geschieht im Vorfeld der Aufnahme in enger Absprache mit den Erziehungsberechtigen, den 
pädagogischen MitarbeiterInnen, dem Vorstand und der aufsichtsführenden Behörde.  
 
 
2.3 Kündigung 
 
Die Sorgeberechtigten können den Vertrag schriftlich kündigen. Die Abmeldung der Kinder kann frühestens 
zum Ende des folgenden Kalendermonats oder nach dem 31. März nur zum Ende des Kindergartenjahres 
erfolgen. 
 
Der Waldkindergarten e.V kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende unter 
Angabe des Grundes schriftlich kündigen. Kündigungsgründe können unter anderem sein: 
 

• Wenn das Kind durch sein Verhalten die Gruppenarbeit nachhaltig stört und die weitere Teilnahme am 
Kindergarten aus diesem Grund nicht mehr tragbar ist. 

• Längere und unbegründete Fehlzeiten. 

• Wenn das Kind wiederholt nicht rechtzeitig nach Beendigung der Öffnungszeiten abgeholt wird. 

• Wenn es unüberbrückbare Differenzen zwischen dem Vorstand und dem pädagogischen Personal 
sowie den Erziehungsberechtigten gibt. 

• Wenn das Kind den Anforderungen im Waldkindergarten nicht gewachsen ist. 
 
Der Vorstand beschließt die Kündigung auf Vorschlag der Kindergartenleitung nach vorheriger Anhörung der 
Sorgeberechtigten. 
 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt. 
 
 

3. Öffnungszeiten 
 
Der Kindergarten ist montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Anbringzeit ist von 8.00 Uhr 
bis 8.30 Uhr, die Abholzeit ist von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, jeweils am vereinbarten Treffpunkt. Die Kernzeit 
im Wald von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sollte nicht durch Bringen oder Abholen unterbrochen werden. 
 
Beim Bringen ist das Kind dem pädagogischen Personal zu übergeben. 
Beim Abholen muss das Kind bei einem Mitarbeitenden abgemeldet werden. Sollte einmal eine dem 
Kindergartenpersonal unbekannte Person ein Kind abholen, so ist dies vorher bekanntzugeben, da es dem 
pädagogischen Personal des Kindergartens untersagt ist, das Kind an fremde Personen zu übergeben.  
3.1 Ferien und Schließtage 
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Die Kindergartenferien und Schließtage werden durch die pädagogischen MitarbeiterInnen in Abstimmung mit 
dem Vorstand festgelegt. Der Kindergarten ist vier Wochen der jeweiligen Schulsommerferien geschlossen 
sowie in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Die übrigen Urlaubstage werden flexibel verteilt, 
sodass durch Brückentage verlängerte Wochenenden entstehen. Die Urlaubs- und Schließzeiten werden zu 
Beginn jeden Jahres schriftlich bekanntgegeben.  
 
 
3.2 Vorübergehende Schließung / Verlegung des Betreuungsortes 
 
Neben den festgelegten Schließtagen, können zum Beispiel durch Erkrankung von MitarbeiterInnen, 
behördliche Anordnungen, Fortbildungen oder Fachkräftemangel weitere Schließtage hinzukommen. Bei 
extremen Wetterbedingungen (z.B. Sturm, Gewitter, starker Schneefall, Eisglätte) kann der 
Kindergartenbetrieb kurzfristig verlegt werden (Sturmquartier) oder eingestellt werden. Hierüber werden die 
Eltern frühstmöglich informiert. 
Die Bring- und Abholorte sowie -zeiten können bei Ausflügen oder besonderen Veranstaltungen geändert 
werden. Auch hierüber werden die Sorgeberechtigtern im Vorfeld informiert. 
 
Bei witterungsbedingtem Schulausfall bleiben die Kindergärten geschlossen. 
 
Änderungen bleiben dem Vorstand vorbehalten. 
 
 
3.3 Abmeldung an Fehltagen 
 
Bleibt ein Kind dem Kindergarten fern, so haben die Sorgeberechtigten es der Kindergartenleitung am selben 
Tag vor 8:30 Uhr mitzuteilen. 
 
 

4. Gesundheit 

 
Die Bestimmungen des  Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) §34 gelten auch im Bereich der Waldkindergärten. Die entsprechende 
Belehrung gemäß § 34 Absatz 5 Satz 2 IfSG wird allen Sorgeberechtigten zu Beginn der Kindergartenzeit 
ihres Kindes zur Kenntnisnahme und Unterschrift vorgelegt. 
 
Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, ihre Kinder vom Besuch des Kindergartens fernzuhalten, wenn bei 
ihnen in der Familie (also auch, wenn Geschwister o.a. betroffen sind) ansteckende Krankheiten oder 
Läusebefall auftreten. Sie müssen dieses der Kindergartenleitung umgehend anzeigen. Das Kind darf den 
Kindergarten so lange nicht besuchen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht 
mehr zu befürchten ist. Zur Absicherung aller Beteiligten ist eine schriftliche Bescheinigung darüber sinnvoll. 
 
 
4.1 Verhalten bei Erkrankungen 
 
Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall oder Fieber u.ä. dürfen die Kinder nicht in den 
Kindergarten gehen. Sollte ein Kind deutliche Krankheitssympthome zeigen, entscheiden die pädagogischen 
Fachkräfte beim Bringen, ob sie es mit in den Wald nehmen. Sollten sich während des Vormittags 
Krankheitssympthome zeigen, werden die Eltern telefonisch benachrichtigt und gebeten, ihr Kind umgehend 
abzuholen. Die MitarbeiterInnen führen für solche und andere Notfälle immer ein betriebsbereites Mobiltelefon 
mit sich. 
  
Wir bitten eindringlich darum, durch Krankheit geschwächten Kinder zu Hause ausreichend Zeit zu geben, 
sich gründlich auszukurieren. Alle Krankheiten, auch grippale Infekte, müssen weitestgehend ausgeheilt sein 
damit die Kinder den Anforderungen des Kindergartentages gewachsen sind. 
 
 
4.2 Masernimpfung 
 
Entsprechend der Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen muss bei Aufnahme eines Kindes in 
den Waldkindergarten ein Nachweis über die Masernimpfung vorgelegt werden. 
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4.3 Allergien 
 
Über Allergien, Unverträglichkeiten und sonstige gesundheitliche Besonderheiten (Frühförderung, Seh- und 
Hörschwäche, Diabetes, Asthma, etc.) muss die Kindergartenleitung rechtzeitig durch die 
Erziehungsberechtigten informiert werden. 
 
 
 

5. Allgemeines  
 
5.1 Kleidung 
 
Die Kinder sind für die Dauer ihres Aufenthaltes im Waldkindergarten der Witterung und der Jahreszeit 
entsprechend zu kleiden. Die Kleidung sollte die Kinder nicht in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und 
schmutzig werden dürfen.  
 
Sommer: 
Im Sommer müssen auch bei warmem Wetter, aufgrund der Zeckengefahr, dem Schutz vor Insektenstichen 
und kleineren Verletzungen, langärmlige Hosen und Shirts sowie geschlossene Schuhe getragen werden. 
Auch eine Kopfbedeckung ist zwingend erforderlich. Das Auftragen einer für Kinder geeigneten Sonnencreme 
und ggf. Insektenschutzmittel sollte vor dem Besuch des Kindergartens durch die Erziehungsberechtigten 
erfolgen. 
Winter: 
Bei der Winterkleidung ist darauf zu achten, dass sie wasserdicht und möglichst atmungsaktiv ist. Hier hat sich 
der “Zwiebellook” bewährt, d.h. es werden mehrere Schichten dünner Kleidung übereinander getragen. 
Rucksack: 
Jedes Kind benötigen einen ausreichend großen Rucksack mit Brustgurt. Darin befindet sich das Frühstück, 
eine Trinkflasche sowie ein kleines Handtuch. Idealerweise hat der  Rucksack eine Klappe, unter die das Kind 
nicht mehr benötigte Kleidungsstücke schnallen kann. 
 
Wir bitten darum Kleidungsstücke, Rucksack, Sitzmatte und andere Ausrüstungsgegenstände namentlich zu 
kennzeichnen, sodass sie bei Verlust eindeutig zugeordnet werden können. 
 
 
5.2. Essen 
 
Der Schutz der Kinder vor Insekten hat im Waldkindergarten oberste Priorität. Auch aus diesem Grund bitten 
wir Sie, den Kindern keine zuckerhaltigen Brotaufstriche oder Getränke mitzugeben.  
Die Trinkflaschen sollten nach Möglichkeit eine kleine Öffnung haben, damit Wespen und andere Insekten 
nicht hineinfliegen können. Im Sommer eignet sich Mineralwasser oder kalter, ungesüßter Tee, im Winter 
warmer Tee.  

 
 
5.3. Mitbringen privater Gegenstände 
 
Um Gesundheitsschäden und Streitigkeiten zu vermeiden, sollte den Kindern kein Spielzeug mitgegeben 
werden. Ausnahmen an besonderen Tagen im Jahr (Spielzeugtag/Fahrzeugtag u.a.) regeln die 
Kindergartenleitungen jeweils für ihren Kindergarten. Die Erziehungsberechtigten werden darüber gesondert 
informiert. 

 
 
6. Versicherungsschutz und Haftung 
 
Die Kinder sind über die Stadt Aurich bei der Gemeindeunfallkasse Hannover (GUV) versichert. Der 
Versicherungsschutz besteht auf dem direkten Weg von und zum Kindergarten, während der Kindergartenzeit 
und während Veranstaltungen, die vom Waldkindergarten durchgeführt werden.  
Alle Unfälle, die ärztlich behandelt werden, müssen umgehend der Leitung gemeldet werden. 
 
Eine Haftung für Wertgegenstände jeglicher Art wird nicht übernommen. 
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7. Kindergartenbeitrag 
 
Die Gebühren für die Nutzung des Kindergartens richten sich nach der aktuellen Kindertagesstätten-
Gebührensatzung der Stadt Aurich (Stand Februar 2023: Die Stadt Aurich erhebt derzeit keine Gebühren.). 
 
Die Sorgeberechtigen müssen Mitglied im Trägerverein „Waldkindergarten Aurich e.V.“ sein. 
 
Die Mitgliedschaft im Trägerverein erlischt mit Ausscheiden des Kindes aus dem Kindergarten, kann aber auf 
Antrag weitergeführt werden. 
 
Die Mitgliedschaft im Trägerverein regelt die Satzung des „Waldkindergarten Aurich e.V.“    (§ 3). 
 

 
8. Kindergartenordnung 
 
Die Kindergartenordnung in ihrer Gesamtheit, ihre Veränderung in Einzelpunkten sowie ihre Ergänzung wird 
durch den Vorstand des Trägervereins „Waldkindergarten Aurich e. V.“ und das pädagogische Personal 
beraten und der Mitgliederversammlung vorgelegt. Jede Änderung muss durch die Mitgliederversammlung 
des Trägervereins „Waldkindergarten Aurich e. V.“ bestätigt werden, um mit sofortiger Wirkung in Kraft zu 
treten. Dabei genügt die einfache Mehrheit der zur Mitgliederversammlung erschienen Stimmberechtigten. 

 
 
9. Inkrafttreten 
 
Diese Kindergartenordnung wurde auf der Mitgliederversammlung des Trägervereins Waldkindergarten Aurich 
e. V. am 26.04.2023 beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in dieser Form in Kraft. 


